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Um welches hypothetische Bundesland handelt es sich denn? Im realen NRW jedenfalls muss
schon ab der ersten Überstunde bezahlt werden, wenn man in Teilzeit ist. Ansonsten sollte man
sich melden, wenn man merkt, dass die Überstunden zu viel werden könnten.

Mehr kann ich nicht beitragen. Die hypothetische Situation ist nicht so richtig genau
beschrieben.
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